
         Torgelower Schützengilde e.V.
                            Veranstaltungen November - Dezember

2021

        Korrektur
1. Schießtermine:  

Freitag 05.11. 14.00 Millenniumsschießen H. Reising
Sonnabend 06.11. 10.00 SC Torgelow A. Brüsch / R. Tiefenbach
Sonnabend 13.11. 15.00 SV Eggesin A. Brüsch / R. Tiefenbach
Sonntag 14.11. Volkstrauertag
Sonnabend 20.11. 10.00 SC Torgelow K.-D. Schnell
Sonntag 21.11. Totensonntag
Sonnabend 27.11. 18.00 Berichtswahlversammlung

-------------------------------------------------------

Sonnabend 11.12. 10.00 SC Torgelow K.-D. Schnell
Sonntag 12.12. 09.00 SGi Torgelow H. Reising
Sonntag 19.12. 10.00 SV Eggesin A. Brüsch
Sonnabend 25.12. Weihnachten
Sonntag 26.12. Weihnachten .

jeden Dienstag 09.00 Seniorenschießen         H.-J.Hoffmann/M.Antusch/K.-D.Schnell

------------------------------------------------------

2. Sonstiges  

15.11. 18.00 Vorstandssitzung
27.11. 18.00 Berichtswahlversammlung Schießplatz

Die neue Corona-Landesverordnung ist am 24.11.2021 in Kraft getreten und unser Landkreis befindet sich in Stufe 3 
(orange). Aus der Erläuterung des Landesportbundes Mecklenburg-Vorpommern e.V. geht hervor, dass für den 
vereinsbasierten Trainingsbetrieb in unserem Landkreis Folgendes gilt: 

Erwachsene Sporttreibende + Anleiterpersonen

Für den vereinsbasierten Trainingsbetrieb im Innenbereich besteht die 2-G-Plus-Regelung. Nur Geimpfte/ Genesene mit 
einem negativen Corona-Test dürfen in die Sporthallen bzw. Umkleiden.

Ab der Corona-Stufe 2 („Gelb“) dürfen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, vereinsbasierten Sport im 
Innenbereich nur noch ausüben, wenn sie geimpft oder genesen sind = 2-G-Erfordernis (vgl. § 1e Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
Corona-LVO M-V).
Den Geimpften oder Genesenen wird dringend empfohlen, eine Corona-Testung durchzuführen.

Ab der Corona-Stufe 3 („Orange“) müssen die nach der „2-G-Regel“ ausschließlich zugelassenen Genesenen oder 
vollständig Geimpften zudem einen gemäß § 1a Corona-LVO M-V durchgeführten negativen Corona-Test vorlegen, um 
vereinsbasierten Sport im Innenbereich ausüben zu können = 2-G-Plus-Regelung (vgl. § 1f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Corona-
LVO M-V).

Für den normalen Schießbetrieb heißt das:

- Schießen im Außenbereich 2-G Regel

- Nutzung des Vereinshauses 2-G-Plus

Die Verordnung gilt bis zum 22.12.2021.

https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Verordnung.pdf
https://www.lsb-mv.de/MAKO/news-Alt/aktuelle-meldungen/2-G-Plus-Regelung-und-weitere-Corona-Schutzmassnahmen-im-Sport/

